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Verordnung 
über die Ausgabe von Diplomatenpässen und 

Dienstpässen.
Vom 12. Januar 1950

§ 1
Diplomatenpässe und Dienstpässe werden vom 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten aus
gegeben. Das Nähere regeln die Ausführungsbe- 
stirnmungen. Abänderungen sowie Ergänzungen 
der Eintragungen können nur durch das Ministe
rium für Auswärtige Angelegenheiten vorgenom
men werden. Auf Weisung oder nach Bestätigung 
durch das Ministerium für Auswärtige Angelegen
heiten sind auch die deutschen diplomatischen Mis
sionen berechtigt, Abänderungen oder Ergänzun
gen der Eintragungen vorzunehmen.

§ 2
Diplomatenpässe werden an solche Angehörige 

des Auswärtiges Dienstes der Deutschen Demokra
tischen Republik ausgegeberi, die die diplomatischen 
Vorrechte und Immunitäteri genießen! Diplomaten
pässe können auch an ihre den dienstlichen Wohn
sitz teilenden Familienangehörigen ausgegeben wer
den, wenn sie das^l5. Lebensjahr vollendet haben. 
Diplomatenpässe können außerdem an die' Leiter 
von Delegationen und deren Stellvertreter ausge
geben werden, die im Regierungsaufträge oder im 
öffentlichen Interesse ins Ausland reisen.

§ 3
Dienstpässe können an folgende Personen ausge

geben werden:
a) Regierungsmitglieder oder Verwaltungsange-
' - stellte der Regierung der Deutschen Demo

kratischen Republik, Mitglieder oder Verwal
tungsangestellte der Regierungen der Länder 
der Deutschen Demokratischen Republik und 
Angestellte oder Mitarbeiter - öffentlicher 
Dienststellen oder Körperschaften, wenn diese 
Personen eine Dienstreise ins Ausland durch
führen oder dienstlich im Auslapd tätig sind.

b) Mitglieder von Delegationen, die im Regie
rungsaufträge oder im öffentlichen Interesse 
ins Ausland reisem

c) Verwaltungsangestellte des Ministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten.

§ 4
(1) Die Farbe des Diplomatenpasses ist rot; die 

Farbe des Dienstpasses ist dunkelgrün.
(2) Diplomatenpässe werden nach dem in der An

lage äbgedruckten Muster A, Dienstpässe nach' dem 
in der Anlage abgedruckten Muster В ausgefertigt.

§ 5
Inhaber deutscher Diplomatenpässe oder Dienst

pässe haben an der deutschen Grenze keinen An
spruch auf bevorzugte Behandlung, wenn sie nicht 
im Besitze einer Grenzempfehlung sind, die, vom 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten im 
Einvernehmen' mit dem Ministerium des Innern 
für deh betreffenden Gfenzübertritt ausgestellt 
worden ist.

• ' § 6
Das Einholen der Sichtvermerke erfolgt durch, 

das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten.
§ 7

(1) Diplomatenpässe können bis zur Dauer von 
zwei Jahren, Dienstpässe bis zur Dauer eines halben 
Jahres ausgestellt werden.

(2) Der Geltungsbereich ‘der Diplomatenpässe 
kann auf bestimmte ausländische Staaten be
schränkt werden.

(3) Der Geltungsbereich der Dienstpässe be
schränkt sich auf die im -Paß vermerkten Länder.

§ 8
Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Ver

ordnung erläßt, das Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Mini
sterium des Innern.

Berlin, den 12. Januar 1950
Die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik 
U l b r i c h t

*  Stellvertreter des Ministerpräsidenten
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

D e r t i n g e r
Minister ' ,


